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Anlage 3 zum EVB-IT Erstellungsvertrag V888 / Anlage 6 zum EVB-IT Cloudvertrag V889
[bookmark: _Hlk105692542]Vertraulichkeitsvereinbarung für externe Partner
[bookmark: _Hlk105692593]zwischen der
Deutsche Sporthochschule Köln
Am Sportpark Müngersdorf 6
50933 Köln
AuftraggeberIn (AG)
und der
Wird im Rahmen der Zuschlagserteilung ergänzt
     
     
     

AuftragnehmerIn (AN)
Im Rahmen der Zusammenarbeit zwischen der Deutschen Sporthochschule Köln und der      
bezüglich der Verträge V888 und V889 werden die folgenden Vereinbarungen geschlossen:

Vertraulichkeitsvereinbarung

Der Auftragnehmer wird alle als geheimhaltungsbedürftig erklärten oder als solche erkennbaren Informationen sowie Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse der Auftraggeberin, die ihm anvertraut wurden oder als solche bei Gelegenheit der Zusammenarbeit bekannt geworden sind, während der Dauer und nach Beendigung des Vertragsverhältnisses nicht verwerten oder Dritten mitteilen („vertrauliche Informationen“). 
Vertrauliche Informationen im Sinne dieser Vereinbarung sind:

·  Alle mündlichen oder schriftlichen Informationen und Materialien die der
 Auftragnehmer direkt oder indirekt vom Auftraggeber zur Abwicklung
 des Auftrages erhält und als vertraulich gekennzeichnet sind oder deren
 Vertraulichkeit sich aus ihrem Gegenstand oder sonstigen Umständen ergibt.
· Die beauftragten Leistungen und sonstige Arbeitsergebnisse.

Vertrauliche Informationen sind insbesondere alle technischen Informationen, einschließlich Formeln, Absichten, Erfahrungen, Erkenntnisse, Ideen, Know-how, Konstruktionen, Daten, Zeichnungen, Materialien, Waren, Proben, Muster, Ausrüstungen und Geräte, die die Auftraggeberin dem Auftragnehmer im Rahmen dieser Vereinbarung mündlich, schriftlich, in digitaler Form oder auf andere Weise mitteilt oder anderweitig zugänglich macht.
Der Auftragnehmer verpflichtet sich, alle ihm direkt oder indirekt zur Kenntnis gekommenen vertraulichen Informationen strikt vertraulich zu behandeln und nicht ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Auftraggebers an Dritte weiterzugeben, zu verwerten oder zu verwenden.
Gesetzliche Verpflichtungen oder behördliche Anordnungen zur Offenlegung von vertraulichen Informationen bleiben unberührt. Des Weiteren entfällt die Verpflichtung zur Geheimhaltung und Nichtverwertung der mitgeteilten vertraulichen Informationen, sofern der Auftragnehmer auf Verlangen nachweist, dass
a) er diese bereits vor Inkrafttreten dieses Vertrages besessen oder diese später unabhängig entwickelt hat, oder
b) die vertrauliche Information der Öffentlichkeit vor der Mitteilung bekannt oder allgemein zugänglich war, oder
c) die vertrauliche Information der Öffentlichkeit nach der Mitteilung ohne Mitwirkung oder Verschulden des Auftragnehmers bekannt oder allgemein zugänglich wurde, oder
d) die vertrauliche Information im Wesentlichen Informationen entspricht, die dem Auftragnehmer zu irgendeinem Zeitpunkt von einem berechtigten Dritten ohne Beschränkungen bekannt gemacht wurde.
Der Auftragnehmer wird alle geeigneten Vorkehrungen treffen, um die Vertraulichkeit sicherzustellen. Vertrauliche Informationen werden nur an die Mitarbeiter oder sonstige Dritte weitergegeben, die sie aufgrund ihrer Tätigkeit erhalten müssen. Der Auftragnehmer stellt sicher, dass die zum Einsatz kommenden Personen ebenfalls die vorliegende Vertraulichkeitsvereinbarung unterzeichnen oder stellt durch andere geeignete Maßnahmen sicher, dass die zum Einsatz kommenden Personen zur Einhaltung der sich in dieser Vereinbarung getroffenen Regelungen verpflichtet werden.
Die Pflicht zur absoluten Vertraulichkeit dauert auch nach Beendigung der Zusammenarbeit an. Die Gültigkeit dieser Vereinbarung wird auf fünf Jahre nach Beendigung der Zusammenarbeit begrenzt. 
Auf Verlangen sind ausgehändigte Unterlagen einschließlich aller davon angefertigten Kopien sowie Arbeitsunterlagen und -Materialien zurückzugeben. 

[bookmark: _Hlk105692737]Der Auftragnehmer haftet für alle Schäden in vollem Umfang, die dem Auftraggeber durch Verletzung dieser vertraglichen Pflichten entstehen.

Die Vertraulichkeitsverpflichtung gilt auch für die Rechtsnachfolger der Parteien. Änderungen und Ergänzungen dieser Vereinbarung bedürfen der Schriftform.

Diese Vereinbarung unterliegt dem Deutschen Recht. Gerichtsstand ist Köln.










	
Seite 2 von 3

